Zeitschrift: Fachblatt fir schweizerisches Anstaltswesen = Revue suisse des
établissements hospitaliers

Herausgeber: Schweizerischer Verein flir Heimerziehung und Anstaltsleitung;
Schweizerischer Hilfsverband fur Schwererziehbare; Verein fur
Schweizerisches Anstaltswesen

Band: 29 (1958)

Heft: 1

Artikel: Ein zurcherisches Organisationsgesetz tber die Jugendhilfe
Autor: Mauer, Adolf

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-808588

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 26.03.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-808588
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

gelungene Werk Ausdruck. «Das Haus ist bereit, mo-
gen Verstdndnis und Gefiihl darin wohnen», erklarte
der Flrsorgedirektor, Regierungsprédsident Huber.
Dank wurde auch dem Hauselternpaar, Herrn und
Frau Biihler, gezollt, die in treuer Pflichterfiillung seit
1942 an ihrem Posten stehen. Auch wir freuen uns
mit den Berner Freunden und wiinschen Heimeltern
und Kindern im neuen Haus ein frohes Beisammen-
sein. ~-ch.

Kalenderhlatt

Denkst du an ein Jahr,

side ein Samenkorn,

Denkst du an ein Jahrzehnt,
pflanze einen Baum,

Denkst du an ein Jahrhundert,
erziehe einen Menschen.

Chinesisches Sprichwort

Ein ziircherisches Organisationsgesetz iiber die Jugendhilfe

Von Adolf Mauer, Vorsteher des Kantonalen Jugendamtes Ziirich

Im Herbst 1918, also mitten in den sozialen Erschiit-
terungen Europas und 'damit auch der Schweiz, und
wohl auch als eine ihrer Folgen, beschloss der Kan-
tonsrat die Schaffung eines kantonalen Jugendamtes
als «Zentralstelle fiir die Einrichtungen und Bestre-
bungen Offentlichen und privaten Charakters, die in
Unterstiitzung der Familie und der Schule dem Wohle
der Jugend dienen». Schon wenige Monate spéater ge-
nehmigte der Kantonsrat die bis Ende 1957 noch gil-
tige Verordnung tliber das Jugendamt des Kantons
Zurich.

Mit bemerkenswerter staatspolitischer Weitsicht und
Weisheit wurde eine dezentralisierte Organisation ein-
gerichtet, die sich gut bewé&hrt hat. Sinn und Aufgabe
der Jugendhilfe verlangen ein ortsverbundenes und
dem Einzelfall angepasstes Arbeiten. Deshalb beste-
hen seither in jedem der 11 ziircherischen Bezirke
Jugendkommissionen, denen mit der Zeit kleinere und
grossere Jugendsekretariate beigegeben worden sind.
Diese Bezirksjugendsekretariate sind nach Massgabe
der Bedirfnisse und der vorhandenen Mittel zu lei-
stungsfdhigen Jugendfiirsorgestellen geworden. Die
Bezirksjugendsekretidre wirken oft in Personalunion
als Amtsvormiinder, Berufsberater oder Jugendanwélte
ihrer Bezirke. Sie sind tatkraftig unterstiitzt und er-
ganzt von gut ausgebildeten und einsatzbereiten Sozial-
arbeiterinnen. Die meisten Jugendsekretariate auf der
Landschaft sind auch zugleich Bezirksstellen der Stif-
tung Pro Juventute und der Schweizerischen Winter-
und Familienhilfe. So sind diese Jugendsekretariate
in den Bezirken heute allgemein anerkannte und fir
die Jugendhilfe unentbehrliche Zentralstellen.

Es fehlt ihnen nicht an Arbeit; sie sind im Gegenteil,
vor allem durch allzuviele Amtsvormundschaftsfélle,
iiberbeansprucht, so dass leider die ebenso dringenden
prophylaktischen Jugend- und Familienschutzaufgaben
hintangestellt werden miissen. Die als Folge der Be-
vOlkerungszunahme notwendige Personalvermehrung
konnte nur ungeniigend, teilweise gar nicht vorgenom-
men werden, weil die Kostendeckung nicht geregelt
war, Trotzdem trug der Kanton bisher an gesetzlichen
Verpflichtungen 70 Prozent des Verwaltungsaufwandes
dieser Bezirksjugendsekretariate; der Rest wurde zur
Hauptsache von den beteiligten Gemeinden beige-
steuert, die im weiten Masse von diesen Zentralstel-
len profitieren. Das auf diesem Gebiete herrschende
unklare Verhaltnis zwischen :Staat und Gemeinden
fiihrte oft zu unproduktivem Verwaltungsaufwand und
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anderen Unzukommlichkeiten; natlirlich nicht zum
Vorteil der eigentlichen Fiirsorgearbeit. Diese beiden
Griinde, die Ueberlastung der Sekretariate durch zum
Teil jugendfremde Aufgaben (Vormundschaften tber
Erwachsene) einerseits und die ungelGste finanzielle
Deckungsfrage anderseits, machten eine Ueberpriifung
der Organisationsform und die Ausarbeitung eines Ge-
setzes notig.

Am 24. November 1957 haben die Ziircher Stimmbiir-
ger mit grosser Mehrheit einem Gesetz liber die Orga-
nisation der Jugendhilfe zugestimmt. In diesem Gesetz
sind keine individuellen Jugendschutzbestimmungen
enthalten; es ist also kein Jugendwohlfahrtsgesetz, wie
es beispielsweise Oesterreich und Deutschland besitzen.
Aus verschiedenen Griinden wurde auf die reizvolle
und an und fiir sich zweckmaéssige Ausarbeitung eines
umfassenden ziircherischen Jugendwohlfahrtsgesetzes
verzichtet. Der durch den Souverén angenommene Er-
lass ist ein wvorbildlich knappes Rahmengesetz, das
natiirlich noch einer Verordnung mit Ausfiihrungsbe-
stimmungen bedarf. :

Die vom Regierungsrat als zustidndig bezeichnete Di-
rektion, die Jugendkommissionen und die Jugendsekre-
tariate sind die Organe, welche die Aufgabe des Kan-
tons auf dem Gebiete der Jugendhilfe durchfiihren.
Den organisatorischen Mittelpunkt bildet die zustédn-

dige Direktion, bzw. das ihr beigegebene Jugendamdt.

Von hier gehen allgemeine Richtlinien und neue An-
regungen aus flir die Arbeit in der Jugendfiir- und
vorsorge. Das Jugendamt behé&lt auch die Funktionen
der Staatsanwaltschaft im Kinder- und Jugendstraf-
recht, die Aufsicht iiber alle Heime und Anstalten wie
auch jene iiber die Bezirksjugendsekretariate.

Die eigentliche Filrsorge, die Hilfe im Einzelfall, [die
Betreuung der einzelnen Menschen, erfolgt aber durch
die Mitarbeiter der Bezirksstellen. Von dort aus kon-
nen beispielsweise tiberlastete Miitter zur Erholung
und kranke Kinder zur Kur geschickt werden. Dort
finden unter anderem alleinstehende Miitter und be-
rufswahlunentschlossene Burschen und Ma&dchen Rat
und tatkréftige Hilfe. Es wird also die bew&hrte De-
zentralisation der zlircherischen Jugendhilfe beibehal-
ten. Sie wird durch das neue Gesetz eher noch gefor-
dert. Nun besteht die Moglichkeit, dass sich ausserhalb
des Gemeindeverbandes eines politischen Bezirkes ein-
zelne Gemeinden zu einem Zweckverband zusammen-
schliessen und im Einverstdndnis mit dem Regierungs-



rat ein spezielles Regionalsekretariat fithren konnen,
das namhafte Staatsbeitrdge erhilt. Grossere Gemein-
den konnen, wie beispielsweise die Stadt Ziirich, mit
regierungsrétlicher Bewilligung und Staatsbeitrdgen
die Aufgaben der Jugendhilfe selbst durchfiihren, so-
fern sie fiir qualitative Arbeit Gewahr bieten.

Es entspricht ungefdhr der bisherigen Lastenvertei-
lung, wenn der Staat inskiinftig im Kantonsdurch-
schnitt 70 Prozent und die an den Bezirksjugendse-
kretariaten beteiligten Gemeinden 30 Prozent der Ver-
waltungskosten tragen. Im Hinblick auf die unter-
schiedliche Steuerkraft der Bezirke sollen jedoch die
Staatsbeitrdge an die einzelnen Bezirksjugendsekre-
tariate nach den Steuerverhiltnissen der an diesen
beteiligten Gemeinden abgestuft werden.

Der materiell wichtigste Teil des neuen Gesetzes ist
wohl aber die Beschrinkung der den Jugendsekreta-
riaten angeschlossenen Bezirksamtsvormundschaften
auf die Falle von Minderjdhrigen. Dadurch durfen
diese Sekretariate endlich zu eigentlichen Jugendse-
kretariaten werden. Nun diirfen und sollen diese Se-
kretariate ihre ganze Zeit und Kraft der Jugend ihres
Bezirkes widmen. Dass sie dabei allein und unter
Fiihrung der kantonalen Zentralstelle weiterhin Kon-
takt mit allen offentlichen und privaten Stellen der
Jugendhilfe suchen und pflegen, entspricht langjéh-
riger Praxis und liegt im Interesse der zu betreuen-
den Jugend und ihrer Familien.

Die Leserschaft wird mit Interesse vernehmen, dass
auf Verlangen des Kantonsrates die Vorarbeiten zu
einem Gesetz tber Heime fiir Minderjdhrige und
Pflegeorte aufgenommen worden sind. Diese Gesetze
werden eine Erginzung sein zum neuen Organisations-
gesetz liber die Jugendhilfe.

125 Jahre Ziircher Lehrerbildung

Ausstellung im Pestalozzianum Ziirich

Die kantonale Lehrerbildungsanstalt in Ziirich feiert.
Es ist kein grosses, rauschendes Fest, keine Fest-
schriften liegen in den Buchhandlungen auf: vielmehr
ist der Weg, der als Jubildum beschritten wurde,
in seiner Art einmalig. Es ist wohl der erstmalige
Versuch einer Mittelschule, Wesen und Ziel einer
Lehrerbildungsanstalt in Wort und Bild darzustellen.
Was dabei herausgekommen ist, ist sicher nicht ty-
pisch =zlircherisch, in gleicher Weise koénnten auch
andere Mittelschulen in unserem Land liber ihre Ar-
beit berichten. Aber dass dieser Versuch einmal ge-
wagt wurde und, wie wir glauben, auch bestens ge-
lungen ist, sei hier schon vorweg genommen und ist
sehr verdienstvoll.

Die Initianten haben sich bei ihrem Vorhaben von
drei Ueberlegungen leiten lassen: Man dachte an die
vielen Ehemaligen, die im Lande und jenseits unserer
Grenzen wirken. Was ist aus ihnen allen geworden?
Wie wirken sie heute im Volk draussen? Und man hat
weiter einen Beitrag zum Lehrermangel leisten wol-
len. Die Situation ist ja heute gefihrlich geworden.
Unsere Volksschule muss Schaden leiden, wenn es
nicht gelingt, die junge Generation fiir den Lehrer-
beruf zu begeistern. Dabei muss man sich immer

Hieriiber wird diskutiert:

Bliimlein
im Wunschgarten

Wenn jeder Wunsch, der beim Beginn eines
neuen Jahres im Stillen keimt, eine Blume
wdre, dann wiirde der froststarre Januar ein
Friihlingsmonat sein. Wir blicken in ein
neues Jahr und werden besinnlich. Was hdlt
es uns bereit?

Denken wir einmal micht nur an uns selber,
sondern an die Gemeinschaft. Unter ihr ver-
steht man lingst micht mehr bloss jene der
Gemeinde, des Kantons oder des Landes. Die
Welt schrumpft in erschreckendem Masse zu-
sammen, und wir fithlen von Jahr zu Jahr
mehr, wie sehr wir mit den anderén drei
Milliarden Menschen eine Schicksalsgemein-
schaft bilden, verbunden auf Gedeih und
Verderb. Da hegen wir wohl alle besonders
den einen Wunsch: es moge Frieden blei-
ben. Wenn er erfiillt wird, dann kann uns —
im grossen gesehen — nicht viel passieren.
Das wdre die schonste Gabe, die uns das
Jahr 1958 bescheren konnte. Da aber diesem
Wunsch ein kleiner egoistischer Beigeschmack
anhaftet (uns geht’s ja im Frieden so gut),
fiigen wir auch gleich den zweiten an, dessen
Erfiillung wir allen Violkern génnen mochten:
menschenwiirdige Fretheit. 2Zu viele
Mitbriider und Mitschwestern miissen mnoch
in Knechtschaft schmachten, zu viele sterben
einen grausamen Tod fiir thre Gesinnung,
die besser als jene ihrer Henker ist.
Sozusagen im Schatten dieser grossen Anlie-
gen, deren Foérderung wir vom neuen Jahre
erwarten, blitht noch so manches Wunsch-
bliimlein, das aus dem Garten unserer Heimat
spriesst. Alle hoffen wir, dass uns die Voll-
beschiftigung erhalten bleibe, denn sie ist
der beste politische Stabilisator, den es geben
kann. Wir wiinschen uns ferner, dass die
Preis-Lohn-Schraube sich nicht weiter drehe,
und dass das Jahr dem Bund endlich
eine feste Finanzordnung bringe. Auf dem
Wunschzettel steht auch ein wverniinftiger,
unserem Lande angepasster Plan fiir die
Landesverteidigung, und jedermann, ob Fuss-
gdnger, Velo- oder Autofahrer, hofft zum
mindesten auf erste Spatenstiche zum Auto-
bahnbau und damit zugleich auf den Riick-
gang jener Ziffern, die vom Morden auf den
Strassen erzdhlen. Schliesslich wiinschen wir
uns, dass der Bundesrat mehr als bisher auch
eine europdische Solidaritdtspolitik betreibe,
die dem im Volk so wachen Helferwillen
entspreche. Ferner witinschen wir... Aber
das weitere ist so individuell, dass ich die
Vervollstindigung der Liste Ihnen selber
iiberlassen mochte! Viktor

13



	Ein zürcherisches Organisationsgesetz über die Jugendhilfe

